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BHV-Gebühren- und Vergütungsordnung vom 30.03.2023 

 

III. Spielbetrieb & Schiedsrichterwesen, § 8 Teilnahmeentschädigungen 
 

1. Spielleitungsentschädigung pro Pflichtspiel für Schiedsrichter 

 

Bayernliga Erwachsene 48,00 € 

Landesliga Erwachsene 43,00 € 

Bezirksoberliga Erwachsene 36,00 € 

Bezirksliga Erwachsene 28,00 € 

Bezirksklasse Erwachsene 25,00 € 

Bayernliga/Landesliga A-Jugend 30,00 € 

Bayernliga/Landesliga B/C-Jugend 26,00 € 

ÜBOL/ÜBL A-Jugend 23,00 € 

ÜBOL/ÜBL B/C-Jugend 20,00 € 

Bezirksebene D-Jugend 17,00 € 

Pokalspiele Verbandsebene 45,00 € 

Pokalspiele Bezirksebene 30,00 € 

 

Dazu kommen Reisekosten gem. der Reisekostenregelung in 

§ 11 Finanzordnung : 

 

0,30 ct / km für Fahrer, keine Erhöhung für Mitfahrer 

 

2. Turnierspiele aller Art 

 

Spielleitungsentschädigung nach folgender Berechnung: 

 

Summe der geleiteten Spielzeit (Minuten): 60 (Minuten) = x 
 

x (gerundet auf die nächste volle Zahl) multipliziert mit dem Spesensatz 

für die höchstklassig beteiligte Mannschaft des ausrichtenden Vereins gem. 

Nr. 1. 

 

Dazu kommt die Wegstreckenentschädigung gem. §11 FO (s. oben). 

 

5. Entschädigung für ausgefallene Spiele 

 

Fallen Spiele aus, ohne dass Schiedsrichter rechtzeitig vor Anreise 

verständigt werden können, so steht ihnen die Hälfte der in Nr. 1 

genannten Entschädigungssätze zu.  

 

Dazu kommt die volle Wegstreckenentschädigung gem. §11 FO (s. oben). 


